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Begründung

Zur 3. Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Stapeler/Gennericher
Straße" der Gemeinde Havixbeck

l. Beschluss zur Änderung

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am 07.10.2010 beschlossen, für
den rechtsverbindlichen Bebauungsplan „Stapeler/Gennericher Straße", nach den
Vorschriften des BauGB eine vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB durchzuführen.

2. Lage des Plangebietes

Der anliegende Planausschnitt zeigt die Lage des Plangebietes mit Darstellung der
Grenzen.

3. Zweck und Inhalt der vereinfachten Bebauungsplanänderung

Der Bebauungsplan „Stapeler/Gennericher Straße" soll für den Bereich des Flurstücks
106 durch die Erweiterung der bebaubaren Fläche so geändert werden, dass die
Möglichkeit besteht, ein neues Zweifamilienhaus - entsprechend der Nachbarbebauung
mit einem Abstand von ca. 14m zur Gennericher Straße hin zu errichten. Durch die
Erweiterung der Baugrenze kann städtebaulich eine durchgehende Bebauung an der
Straßenfront zur Gennericher Straße errichtet werden.

4. Sonstige Belange

Durch die Änderung sind sonstige Belange, die gem. BauGB bei der Aufstellung oder
Änderung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen wären, nicht betroffen. Grundzüge
der Planung werden nicht berührt. Träger öffentlicher Belange sind durch die
Planänderung ebenfalls nicht berührt.

48329 Havixbeck, 18.10.2010
Gemeinde Havixbeck
Der Bürgermeister
Im Auftrag

Böse



Rechtsgrundlagen für die Aufstellung, Ergänzung und Änderung von Bauleitplänen

Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBI. l S. 2141), in der zuletzt geänderten Fassung.
1

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. l S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung.

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. l S.
58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Landesbauordnung (BauO NRW) in der
Bekanntmachung der Neufassung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), in der zuletzt geänderten Fassung

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung des Wasserhaushaltsgesetztes vom 18.11.1996, in der zuletzt geänderten
Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG NRW-) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002 (BGBI. l S.
1193) in der zuletzt geänderten Fassung.

Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV NRW S.
568).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12.02 1990 (BGBI l S. 205), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBI. l S. 1950).

Die vorstehenden Rechtsgrundlagen waren Gegenstand des Ratsbeschlusses über die 3. vereinfachte
Änderung des Bebauungsplanes „Stapeler/Gennericher Straße" der Gemeinde Havixbeck am 07.10.2010.

Gemeinde Havixbeck
Der Bürgermeister
Im Auftrag

Böse



Bescheinigungen

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat am 07.10.2010 die Aufstellung eines Planes zur 3.
vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Stapeler/Gennericher Straße " der Gemeinde
Havixbeck beschlossen und am 20.10.2010 die Bekanntmachung im Amtsblatt Gemeinde
Havixbeck Nr. 9/2010 S. vollzogen.

Havixbeck, den 19.10.2010

Gemeinde Havixbeck
Der Bürgermeister

Im Auftrag

Böse

Der Gemeinderat hat am 07.10.2010 die 3.vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes
„Stapeler/Gennericher Straße" der Gemeinde Havixbeck mit Begründung beschlossen.

Havixbeck, den 18.10.2010

Bürgermeister Schriftführerin

Die 3. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Stapeler/Gennericher Straße" ist gem. § 13
BauGB ortsüblich bekanntgemacht worden am 20.10.2010, Abl.Gem.Hav. Nr. 9/2010, S.

Havixbeck, den 20.10.2010
Gemeinde Havixbeck

Der Bürgermeister
Im Auftrag
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Böse
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